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Anlage 1b: Strukturvoraussetzungen für Vertragsärzte nach § 3  

(koordinierender Arzt)  
COPD 

 
zu dem Vertrag zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms (DMP) nach § 137f SGB V – 
Asthma sowie COPD – auf der Grundlage des § 73a SGB V zwischen den Krankenkassen/-verbänden in 
Hamburg und der KVH 

Strukturvoraussetzungen koordinierender Arzt 

Teilnahmeberechtigt als koordinierender Arzt nach § 3 sind Hausärzte nach § 73 SGB V, 
die persönlich oder durch angestellte Ärzte die nachfolgenden 
Strukturvoraussetzungen erfüllen und die geregelten Vertragsinhalte, insbesondere die 
Versorgungsinhalte und die erforderliche Dokumentation, einhalten. Die apparativen 
Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte erfüllt sein.  

Um eine kontinuierlich hohe Strukturqualität zu sichern, ist die Überprüfung der 
Strukturparameter nicht nur zu Beginn der Teilnahme, sondern auch regelmäßig im 
Zeitablauf, erforderlich. Dazu werden  die teilnehmenden Ärzte einmal im Jahr von der KVH 
aufgefordert, Nachweise über entsprechende Fortbildungen, Qualitätszirkel sowie die 
Qualifikation des medizinischen Personals vorzulegen.  

 

Parameter 

 

Nachweis 

 

 

Zeitpunkt/Häufigkeit 

ärztliche Fortbildung  
(DMP-spezifisch) 

• Teilnahme an der Arzt- 
Informationsveranstaltung 

oder 

 
• Information durch das 

schriftliche 
Informations- und 
Schulungsmaterial und 
die Bestätigung der 
Kenntnisnahme 

 

bei Beginn der 
Teilnahme 

Teilnahme an anerkanntem 
pneumologischen Qualitätszirkel 
bzw. hausärztl. QZ, der sich auch 
mit pneumologischen Themen 
beschäftigt 

oder 

 

Teilnahmebescheinigung 
 
 

mindestens 1 mal 
jährliche Teilnahme 
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COPD-Fortbildung (von der 
Ärztekammer anerkannte 
Fortbildungsveranstaltung) 

 

Teilnahmebescheinigung mindestens 1 mal 
jährlich, mind. 4 
Stunden bzw. 4 
Punkte 
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